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Die Parteiorganisationen 
in der Deutschen Volkspolizei, 

der Nationalen Volksarmee 
und im Verkehrswesen

ie Parteiorganisationen in der 68 
Deutschen Volkspolizei, der Na

tionalen Volksarmee und im Verkehrs
wesen arbeiten nach besonderen vom 
Zentralkomitee bestätigten Instruktio
nen.
Ihre Politabteilungen und Parteileitun
gen sind verpflichtet, enge Verbindung 
mit den örtlichen Parteileitungen zu 
unterhalten.
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